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Spielklasseneinteilung 2004/05 
Modell B (große Lösung) 

(Stand: 22.9.03) 

 
 

Vorbemerkungen und allgemeine Bestimmungen 
 
1.  Die Oberliga Niedersachsen/Bremen wird zum Ende der Saison 2003/04 aufgelöst. Die Bremer 

Mannschaften müssen zurück in den Spielbetrieb des Bremer Verbandes. Die niedersächsischen 
Vereine, die derzeit dem Bremer Verband angehören, können diesen Zwangsabstieg vermeiden, wenn 
sie die NVV-Mitgliedschaft erlangen. 

 
2. Ab der Saison 2004/05 wird in Zuständigkeit des RSA nur noch die Regionalliga Nordwest 

durchgeführt. Die Auf- und Abstiegsregelung zwischen RL und OL am Ende der Saison 2003/04 bleibt 
von den u.a. Änderungen unberührt. 

 
3. Neue höchste Spielklasse in Niedersachsen wird ab der Saison 2004/05 die Oberliga Niedersachsen, die 

aus 2 Staffeln à 9 Mannschaften besteht. 
 
4. Zweithöchste Spielklasse in Niedersachsen wird die Verbandsliga Niedersachsen, die aus 4 Staffeln à 9 

Mannschaften besteht. 
 
5. Dritthöchste Spielklasse in Niedersachsen wird die Landesliga Niedersachsen, die aus 8 Staffeln à 9 

Mannschaften besteht. 
 
6. Vierthöchste Spielklasse in Niedersachsen wird die Bezirksliga, die aus 16 Staffeln à 9 Mannschaften 

besteht. 
 
7. Fünfthöchste Spielklasse in Niedersachsen wird die Bezirksklasse. Die Anzahl der Staffeln und der 

Mannschaftszahlen in den Staffeln ist abhängig von den aktuellen Mannschaftsmeldungen. 
 
8. Die Oberliga, Verbandsliga und Landesliga werden vom Landesspielausschuss durchgeführt. Die 

Zuordnung der Mannschaften zu den einzelnen Staffeln einer Liga wird vom LSA bei der 
Spielklasseneinteilung unter rein geographischen Gesichtspunkten festgelegt. 

 
9. Die Bezirksliga wird von den Bezirksspielausschüssen in Abstimmung mit dem LSA durchgeführt. Die 

Zuordnung der Mannschaften zu den einzelnen Staffeln wird vom LSA bei der Spielklasseneinteilung 
unter rein geographischen Gesichtspunkten festgelegt. 

 
10. Die Bezirksklasse wird von den Kreisspielausschüssen bzw. den Spielausschüssen der Kreis-

Spielgemeinschaften oder auf Wunsch von den Bezirksspielausschüssen durchgeführt, jeweils in 
Abstimmung mit dem LSA. Die Zuordnung der Mannschaften zu den einzelnen Staffeln wird vom 
jeweiligen für diese Staffeln zuständigen Spielausschuss festgelegt. 

 
11. Um die neuen Spielklassen gerecht einteilen zu können, werden am Ende der Saison 2003/04 

Ranglisten gebildet, die die Zuordnung zu den neuen Spielklassen regeln. 
 
 


